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Weitere Lockerungsschritte insbesondere in Bezug auf Schulungen, Aus- und Fortbildung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Fachverband der persönlichen Dienstleister erlaubt sich nachstehende Informationen betreffend die 
weiteren Lockerungsschritte per 29.05.2020 zu übermitteln: 

Das Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat nunmehr einen Auszug 
aus der erst zu erlassenen Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung in Bezug auf Schulungen, Aus- 
und Fortbildung, Beherbergungsbetriebe sowie Einrichtung nach dem Bäderhygienegesetz 
veröffentlicht. Diese Verordnung wird mit 29.05.2020 in Kraft treten. 

Für Anbieter von Schulungen, Aus- und Fortbildungen gilt ab 29. Mai folgendes:  

 Die Schulung, Aus- und Fortbildung ist in Räumlichkeiten bis zu einer Höchstgrenze von 100 

Personen zulässig. 

 Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Mindestabstand von einem Meter einhalten 

und haben eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende Schutzvorrichtung (MNS-Masken, 

Visiere o.Ä.) zu tragen. 

 Das Infektionsrisiko ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen zu minimieren, wenn 

aufgrund der Eigenart der Ausbildung oder Schulung:  

o Der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und/oder 

o das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden Schutzvorrichtung 

(MNS-Masken, Visiere o.Ä.) nicht eingehalten werden kann. 

Für Veranstaltungen gilt derzeit folgendes: 

Weiterhin untersagt sind Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen. 
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Als Veranstaltung gelten insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur 
Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls 
kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeiten, Filmvorführungen, Ausstellungen, 
Kongresse und Angebote zur Förderung von Pflege und Erziehung in Familien sowie Hilfen zur Bewältigung 
von familiären Problemen. 

Unter anderem sind folgende Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen dennoch zulässig:  

 Veranstaltungen im privaten Wohnbereich, 

 Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen 
Tätigkeit erforderlich sind,  

 Zusammenkünfte zum zulässigen Betrieb in Ausbildungseinrichtungen  

Bei zulässigen Veranstaltungen, die außerhalb einer privaten Wohnung stattfinden, ist zwischen 
Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens 1 Meter einzuhalten. 
Weiters ist in geschlossenen Räumen eine mechanische Schutzvorrichtung (z.B. Maske) zu tragen. Bei 
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss außerdem pro Person eine Fläche von 10 m2 zur 
Verfügung stehen. 

Beratungen, Führungen, Workshops oder Trainings (z.B. Hundetraining oder Fitness-Kurs im Freien) 
für private Kleingruppen dürfen sohin durchgeführt werden, zumal diese Dienstleistungen als 
„Veranstaltungen“ zu qualifizieren sind. Dieses Dienstleistungsangebot ist jedoch explizit nur unter 
Einhaltung der oben beschriebenen Hygieneauflagen zulässig.  
Hinsichtlich der Personengrenze ist zu beachten, dass die Kursleiter (Berater, Trainer etc.) mitgezählt 
werden müssen, sodass insgesamt nicht mehr als 10 Personen an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. 

Informationen zu aktuellen Entwicklungen sind auch weiterhin über den Coronavirus-Infopoint der WKO 
abrufbar: wko.at/coronavirus  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Stingeder e.h. Mag. Thomas Kirchner e. h. 

Fachverbandsobmann Fachverbandsgeschäftsführer 

 

 
 
 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.html?shorturl=wkoat_coronavirus

